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Den unmittelbaren Anstoß gab, nachdem in Hofkreisen
schon, wiederholt die Schulreformfrage erörtert worden
war, Fürsterzbischof Leopold Ernst Firmian von
Passau, dessen Prvmemoria an die große Kaiserin diese
zur Aufnahme der Schulreform veranlaßte.

Dieses Schriftstück vom Mai 176g lautet:

Promemoria.
Eure Kays. König!. Apost. Majestätt haben sich

die Fortpflanzung der heil. Religion in allen Dero
Erbländern Überhaupts und besonders in Oberöster¬
reich allezeit sorgfältig angelegen seyn lassen. Anser
heil. Glauben kommt auch alldork soviel ich berichtet
bin, immer in besseres Ansehen, doch habe ich Ur¬
sachen zu muthmaßen, daß gleichwohl hin und wieder
das Uebel der Irrlehre noch verborgen liege. Um
nun dem noch besser vorzukommen, und das etwa
noch verborgene Unkraut leichter auszurotten, finde
ich als ein besonders gutes Mittel, daß der Unter¬
richt der Jugend in den Schulten mit aller Aufmerk¬
samkeit befördert auch mittelst allerhöchst landesfürstl.
Verordnungen auf die besten Weege eingeleitet werde.

Die Nutzbarkeit guter Schallen für den Staat,
und die h. Religion darf ich Euer Majestätt selbst
eigener allertiefesiLn Einsicht mit mehreren nicht vor¬
stellen, ich habe erst unlängst durch Vorschreibung eines
allgemeinen Cathechismus und nachdrucksamer Ver¬
ordnungen an meine untergebene Geistlichkeit das
christliche Lehr- und Schullwesen mit allem Fleiß
zu besorgen dasjenige gethan, was ich als Bischof
thun können und zu thun mich verbunden erachtet,
damit nun meine bischöfl. Vorsorge, welche ich sonder¬
bar in dieser Anliegenheit mittelst göktl. Beystands
beständig fortzusetzen entschlossen bin, und die Be¬
mühungen der ausgestellten Seelsorgern mehrere Wir¬
kung bekommen, nehme ich mir die Freyheit Euer
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